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Antragstellers,

Prozessbevollmächtigte:     Recmsanwälte  Breitkreiitz und andere,
Reitzensteinstraße 4t 45657  Recklinghau§en,

gegen

Bundesrepublik  Deutschlancl,  vertreten durch den Vorstancl der Deiitschen
Telekom AG, Leitung des Betriebe§ CMI Sewant Services/Social
Matters/Health s Safety (CSH),  Langer Grabenweg 33-43, 53175 Bonn,

Antragsgegnerin,

Prozessbevollmäc"gter;   Arbeitgeberverband für Telekommunikation und  lT
e.V., Gradestraße 18, 30163 Hannover,
Gz. :  17.389-17BRS,

wegen einer Organlsationsmaßnahme

hat die  12.  Kammer des

VERWALTUNGSGERICHTS GELSENKIRCHEN

am 6. Jaiiuar 2018

durch

den Vorsitzenden  Richter am Verwaltung§gericht Prof.  Dr. Andricl(,
die  Richterin arn Verwaltungsgericht Vcmenberg,
clen  Richter am Verwaltungsgericm Dr,  Lier

1) e s f, h 1 o s s e  n  :

1.    Die  aufscliiebencle Wirl{ur`g des Widerspruchs cles
Antragstellers {je{]cn üie Versetziiiigsverfi.giii``g der
^t`tragsg{?gnorii`  vom  2'j.  Juli 2i)'17 wirti @ngeordn.`t

l `)i{?  ^i`tri,t£ji3Sj(jiimi.in  ti.:.i;)t  (.`li{}   Kt) !3im  iJt%  \/¬? i`f{ilii.c-? "S



2.    r)er Streitwsrt wird  auf 2.5()0,n  F.ur{)  fsstgesetzl,

.GiELiud_.t.:

Der Antrag  hat  Erfolg.

1.    Er istzulässig`

Der  vom  Antragsteller geste]lte  Antrag  auf Aiiordnung  der  aufschiebenden  Wirl{ung

seines Widerspruchs  gemäß  §  80  Abs.  5  Satz  1   VwGO  ist  nach  der  im  vorläufigen

Rechtsschutzverfahren   lediglich   möglichen   siimmarischen   Prüfung   der   statthafte

Antrag.  Dleser kommt zum Tragen, wenn sich der  Rechtsschutzsuchende gegen  die

Volkiehung  eine§  belastenden Verwaltungsaktes wendet; anderenfalls ist der Antrag

nach  §  123  VwGO statthaft  (§  123  Ab§.  5  VwGO).  Es spricht  einiges dafür,  dass es

sich  bei  der  streitbefangenen  Organisatlonsmaßnahme  vom  25.  Juli  2017  um  eine

Versetzung    gemäß    §    28    Ab§.    1     BBG    und    clamit    um    einen    belastenden

VeTwaltungsakt handelt.  Nach dieser Bestlmmung  ist eine  Versetzung  die auf Dauer

angelegte   Übertragung  eines  anderen  Amtes  bej  einer  anderen   Dienststelle   bei

demselben    Dienstherrn.   Abgesehen   davon,   dass   die   Antragsgegnerin   in   ihrer

Anhörung   vom    17t    Februar   2017    das   nur   bei    Verwaltungsakten   einschlägige

Anhörungsrecht  des  §  28  VwvfG  und  malerielLrechtlich  §  28  BBG  in  Bezug  nimmt,

des  Weiteren  im  Betreff  cler  Organisationsmaßnahme  vom  25.  Juli  2017  von  einer

�Versetzung"  spricm  und  in  der  Begründung  die  �dienstlichen  Gründe"  gemäß  §  28

Abs.    2    BBG    als   Voraussetzung    heranzieht,    ist    vor    dem    "ntergrund    ihrer

organisationsstriiktur        die        Antragsgegiierin        in        ihrer        geriGhtsbekannten

Verwaltungspraxis in  Fällen  dieser Art zudem  stets selbst von der  F`echtsqualität  der

Versetzung  ausgegangen.  Sie  betrachtet  damit  selbst  die  vom  Wechsel  betroffene

jeweilige  Organisationseinheit ats �Dienststelle" im  Sinne des § 28 Abs.1  BBG.

Vgl.  Plog/\/Wedow,  BBG, § 28  Rn. 7:  BverwG,  Beschluss
vom  15,  November 2006 -6  P  1 /06 -, jiiris Rn,  18, wonach
bei einem  Postnachfolgeunternehmen  clie Zuweisung eiiies
an(leren Aiifgabenbereichs in einem anderen  Betrk3b eine
VersetzliTig  Sei.



Der so verstandene Ar`trag gemäß § 80 Abs. 5 Satz 1  Alt.  1  VwGO ist unter

Einbeziehiing des § 80 Abs. 2 Satz 1  Nr. 3 WGO auch im  Übrigen statthafl, da im

Fall einer hier in erster Linie anzunehmendsn Versetzung die aufscmebende Wirkung

des W!derspruch§ des Antragsteller§  nach § 126 Abs.  4 BBG kraft Gesetzes entfällt.

2.   Der Antrag ist auch begründet.

Entfällt  dle  aufscmebende  Wirkung  eines  Widerspruchs  kraft  Ge§etzes,  hängt  die

Begründetheit  von  der  vom   Gericht  vorzunehmenden  Abwägung  zwischen  dem

öffentlichen lnteresse am  Vollzug der im  Verwaltungsakt getroffenen  Regelung, dem

sogenannten   Vollziehungsinteresse,   und   dem   Au§setzungsinteresse   des  Antrag-

stellers  ab.  Die  lnteress¢nabwägung  durch  das  Geri¬ht  rlchtet  sich  dabe[  in  erster

Unie  nach  den  Eriolgsaussicmen  in  der Hauptsache.  Ewejst  sk)h  der  Verwaftungs-

akt  bei  der  im   voriäufigen   Rechtsschutzverfahren   grundsätzlich  gebotenen   siirn-

marischen  Prüfung  ak}  rechtsw!dr©,  so  ist  einem  Antrag  nach  §  80  Abs.  5  Satz  1

VwGO  stattzugeber`,  weil  an  der Vollziehung  eines  rechtswidrigen  Verwaltungsakts

kein     überwiegende§    Öffentliches    lnteresse    bestehen     kann.    Stellt    sich     der

Verwaftungsakt nach dem  Erkenntnisstard des Eilverfahrens hingegen im Fall eines

Antrags  auf  Anordnung  der  aufschiebenden  Wrkung  als  rechtmäß©  dar,  ist  das

Eilrechtsschutzge"ch  in  der  Regel  unbegründet,   da   regelmäßig  das  öffentliche

Vollziehungsinteres§e  überwiegt.  Dies  erglbt  sich  daraus.  dass  in  den  Fällen  c!es

gesetzlichen  Ausschliisses  der  aufschiebenden  Wirkung   der  Gesetzgeber  selb§t
einen   grundsätzlichen   Vorrang   des   Vollzugstntereßses   angeordnet   hat   und   es

deshalb  besonderer  Umstände bedari,  iim  eine  mervon abweichende  Entscheidung

zu  rechtfertigen.  Für  Personalmaßnahmen  wie  die  Ver§etzung  ist  im  lnteresae  der

Funktionsfähigkeit  der  Verwaltung  anerkannt,  dass  der  Antragstelter  grundsätzlich

den  Ausgang  des  Hauptsacheverfahrens  abzuwarten  hat.   Etwas  anderes  gilt  nur

dann,  wenn  sich  im  Verfahren  des  vorläufigen  Rechtsschutzes  bei  summari§cner

Prüfung  mit  der  notwendigen  Sichemeit  feststelkgn  lässt,  dass  die  Efttbhdung  von

den       bisherigen       Dienstaufgaben       und       die       Übertragung       eines       neuen

Aufgabenbereiches   offensichtlich   oder   doch   mit   ziimindest   ganz   überwiegender

Wahr§r,heiiilichkeit  rechtswidrig  sind  und  es dem  Beamten  nicm zugemutet  werclen

kann,   bis   zu   einer   Entscheidung   in   der   Hauptsache,   den   neuen   Dienstposten

wahrziinehmen.



Bei Berücksichtigung dieses rechtlichen Maßstabs ergibt sich, dass die angefochtene

Versetzungsverfügung   mit   überwiegenqer  Wahrscheinlichkeit   unter  Rechtsfemem

leldet  und  es  dem  Antragste-lier  daher  ni¢ht  zugemutet  werden  kann,  bis  zu  elner

Entscheldung     in     der    Hauptsache     die     neue    Tätigkeit     am     Standort     Köln

wahrzunehmen,

a) Die     erheblichen     rech"chen     Bedenken     gegen     die     Rechtmäßigkeit     der

streitbefangenen  Organisationsverfügung folgen bereits aus dem  nicht abschließend

durchgeführten  Mitbestimmunjisyerfahren.  Nach  §  29  Abs.1   PostpersRG  hat-der

Bemebsrat in den m §  76--Abs.  1  BpersvG genannten  Personalangelegenheiten der

Beamten  ein  Mftbestlmmungsreoht.   Gemäß  §  76  Abs.   1   Nr.  4  BpersvG  hat  der

Personalrat   mitzubestimmen   in   Perstnalangelegenheiten   der   Beamten   bei   der

Versetzung  zu  einer  anderen  Dienststelle  sowie  bei  einer  Umsetzung  innerhalb der

Dienststelk3  wenn sie mit einem Wechsel des Dienstortes verbiinden  ist,  Darmch  ist

selbst in dem  Falle,  in  dem man  mit der Antraggegrwrin, die vereinzelt -u.a, in der

Anhörung     gemäß     §     28     Abs,     1      VwvfG     und     in     der     streltbetingenen

Organisationsverfügung   -  den   Begriff  �Umsetzung"  wäm.   von   einer   Umsetzung

ausgeht   (mit   der   Folge,   dass  dam   der  Antrag   auf   Erbss   einer   einstweiligen

Anordnung   nach   §   123   Abs.   1    VwGO   zu   richten   wäre),   die   Beteil©ung   des

zuständigen   Betriebsrats   erfordemch.   Zwar   hat   die   Antragsgegnerin   bei   dem

Betriebsrat   um   die   entsprechende   Zust!mmur`g  zu   cler   Organisat.K)nsmaßnahme

nachgesucht;      dessen      Reaktk}n      hat     jedoch      dazu      geführt,      dass      das

Mitbestimmungsverfahren unvolkmdet geblieben ist und da" den Anfordermgen an

die personalvertretungsrechtllche Beteiligung nicht genügt.

Der    Betrieb§rat    hat    die     Mitbestimmungsvonage     unter    dem    6.     Junl     2017

zurückgewiesen, Ausweislich eir@r E-Mail der Antragsgegnerin vom  17.  Juli 2017 hat

diese  die  Zurückweisung  durchaus  rßch  veriretbar  als  Zustimmungsverweigerung

gewertet und den Vorgang  konsequent der Eiriigungsstelle gemäß § 29 Abs.  3  Satz
1   PostpersRG  zur  Entscheidung  vorgelegt.   Eine  solche  ist  jedoch  nicht  getroffen

worden,    vielmehr    haben    au§weislich    des    Protokolls    über    die    Sitzung    der

Einigungsstelle   am   3.   Juli   2017   die   �Beisitzer   der   Arbeitgeberse'ile"   die   Vorlage

zurückgenommen.   mntergrund   dieses  Vorgehens   sind   nicht   näher   protokollierte

rechtliche    Hinweise    des    Vorsitzeiiden    �un{l    die    Erklärmg    der    Beisitzer    des



t;

Betriebsrats,    dass    keine    Zustimmuflgsverweigerungen    mit    den    Rückschriften

erfolgen  solltsnt  Die  vorgenannten  ÄUßerungen,  bei  denen  es  sich  um  scMchb

Rechtsme-mungen        handeM        be"rken        keine        Recht§verbindlichkelt        im

E'inigungsstellewerfahren,  denn  dis  Emigungsslelb  hat  gemäß  §  29  Ab§.  3  S.  2

PostpersRG   aussc"eßlich   festzustellen,   �ob   eln   Grund   zur   Veweigeiung   cler

Zustimmung  im  Sinr`e  des  §  77  Abs.  2  des  Bundespersonalveriretungsgesetzes

vorliegtL  Wenn  die  Antragsgegnerm  nunmehr  im  gerichtlichen  Verfahren  memt  es

liege  eine Zustimmungsfikticin  m  Sinne  des § 29 Abs. 2  S   2  PostpersRG voL  lässt

sie   unbeachtet,   dass   aufgrund  von   in   der   Sitzung   der   Einlgungsstelle  erfalgten

ÄUßerungen  ihrer Mitglieder eine  solche  ni" herbeigefüm werden kann. Wemehr

hätte   die   Antragsgegnerin,  wenn   ste   die   Zurückweisung  der  Vorlaga   durch   den

Betriebsrat nicht als Zustimmungsverweigerung ausgelegt hätte. §taftdes®n (wegen

m   kelner   Weise   tragfähiger   Begründung)   zeftnah   von   einer   Zustimn"ngsfiktion

ausgehen  können.  Dies  hat  sie  jedoch  nicht  getan   Die  Nachho"  (Heilung)  im

Einigungsstellenveriahren   und    in   dem   den    lndividualrechtsschutz   betreffenden

vorläurigen Rechtsschutzverfahren ist hingegen nicht (mehr) möglich.

An   einem   abschließend   durchgefümen   Mitbe§timmungsverfahren   fehn  es   auch
die  Zurückweisung  durch  den  Betrk}bsrat  -  was

Jalll,'     ,,\,,171    -,-''`____\,    +,     -

nachdemobjekwenEmpfängerhorizont(vgl.§133BCB)ebenffiwsnichtfernliegend

gewesenwäre-soausle&hätte,dasserkeineEntscheidunggetroffenhat,weHes
ihm  an  der  Reife  für  eirie  abschließende   Ent§cheid"  getehlt  und  e+  zunächst

weiterenKlärungsbedarigesehenhat.lnderBegründungderZurückweisungforden

der   Betriebsmt   nämlich   dass   der   Arbeitgeber   die   von   einem   Standortwechsei

betroffenen    Mitarbeiter   gemein§am    mlt    ihm   -    dem    Betriebsra{   -   in    einem

Umsetzungsteam  zu  erfassen  und  als  Anlage  BPR  im  Rahmen  -lA/SP  abzubilden

hat.  Bis  es  hier  zu  einem  Ergebnis  gekommen  sei,  seien  die  Durch{ührungen  der

Maßnahmen   auszusetzen   Zweck§  Termnfindung   som  der  Arbeitgeber  auf  den

aufgefümen    Personenkrei§    zukomm6n.    Vor    dieSm    Hintergrund    hätte    die

Antragsgegnerin  entweder  auf  das  Anliegen  des  Betriebsrats  eingehen  od~  seine

Begrundung'aßunlerkeinetiUmständentragfähübewertenkönnenmüderFDlge,

dass  sie   e.ine  Ziistimmur`gsfiktion  annimmt,   Hätb   sie   Letzteres  getffiT   hätte  der

Betriebsrat   dig   Möglicl`keit   gehabt,   gerichtlich   feststellen   zu   lasseii,   ck®   die

VoraiissetzungmfüdieAnnahiiieeir`erZustimtT`iingsfiktior`nichtvorgelet)eni`aben

dann,  wenn  die  Antragsgegiierin



Auch   hieraus  wird   deutlich,   dass  -  wie   bereits  ausgeführt   ~  die   Annahme   der

Ziistimmungsfiktlon  nicht  der  zeitlichen  Beliebigkeit  der Antragsgegnerin  untemegt.

Es geht  personalveriretungsrechtlich  nicht an,  dass  die  Antragsgegnerin  bei  einem

unveränderten SachveThalt einmal von einer Zustimmungsverweigerung ausgeht, ein

anderes Ma] zu einem späteren Zeftpunkt eine Zustimmungsf{ktion annimmt.

b) Darüber hinaus begegnet der Bescheid der Antragsgegnerin vom 25. Juli 2017

auch deutlichen materiell-rechtljchen Bedenken.

Die in  Rede stehende Maßnahme ist, worauf bereits im  Rahmen der Zulässigkeit des

Antrages  hingevriesen  worden  lst,  als  (organisationsrechtliche)  Versetziing  i.S.d.  §

28 Abs.  1  BBG an § 28 Abs. 2 BBG zu  messen.  Diese für Bundesbeam(e allgemein

geltenden   Vorschriften  finden  gemäß   §  2  Abs.   2  Satz  2   PostpersRG  mangels
anderer  Bestimmung Anwendung auch auf die  Beamten,  die -we der Antragsteller
-bei den als Aktk!ngesellschaften verfassten  Postnachfolgeunternehmen beschäftigt

und als solche Bundesbeamte stnd (vgl. Ari,143b Abs. 3 Satz 1  GG, § '2 Abs.1, Abs.

2 Satz 1  PostpersRG).

Eine  Versetzung  lst  nach  der  Legaldefinition  des  §  28  Abs.  1   BBG  die  aiif  Dauer

angelegte   Übertragung  eines  anderen   Amtes  bei  einer   anderen   Dienststelle  bei

demselben oder einem anderen Dienstherrn;  �Amt" [m  Sinne dieser Vorschrift ist das

Amt im abstraklfunktionellen Sinne.

Zum  Begriff der Versetzung vgl. etwa
Schnellenbach/Bodanowitz,  Beamtenrecht m der Praxis, 9.
Aufl.  2017, § 4 Rn.  2 uncl 7, und  PlogMk3dow,  BBG, § 28
Rn.  6 und 14, jeweils m<w.N.

Bei  Beamten  der  Postnachfolgeuntemehmen,  deren  berufliche  Tätigkeit  (lediglich}

als  Diengt   gilt  (§   4  Abs.   1   Postper§RG),   tritt  an  die   Stelk3   des  neuen  abstrakt-

ftinktionellen  Amtes  der  neue,  eöenfalls  abstrakt  zu  verstehende  Aufigabenbereich

iind an die  Stelle des Dienststellen-oder Behördenwechsels der Bemeb§wechsel,

Vgl.  OVG  NRW,  Ur{eil voin  21.  September 2015  ~-1  A
2758/13 -;  Bay. VGH.  Beschlu§s vom 6.  Jii[i 201?.   -6 CS



12.365 i ;iuris,  Rn.  11  m.w.N. zu der Rechtsprechmg des
BverwG.

Unter   Berücksicht©ung    dieser   Besonderheiten    spricht   vieles   dafür,   dass   die

streitgegen§tändliche Maßnahme den Begriff der Versetziing erfüllt.  Sie zieft nämlich

darauf  ab,   den   abstrakten  Aufgabenbereicn   des  Antragstellers   als  Technischer

Fernmeldeamtmam  bei  der  Organisationseinheft  Telekom  Ptacsmem  Servioes  als

Senior  Referent  Projektmanagement  (vgl.  ..VerStzungs`.verfügung  vom  13.  Januar

2015)  durch  einen  Aufigabenbereich  als  Technischer  Femmeldeamtmam   bei  cler

Organisationseinheit Telekom Placement  Sewices als Referent Projektmanagement,

zu ersetzen.

Nach  §   28  Abs.  2  BBG  ist  eine  Versetzung  -  soweit  hier  von   lnteresse  -  aus

dienstlichen   Gründen  ohne  die  Zustimmung  der  Beamtin  oder  des  Beamten  zu-

lässig,  wenn das Amt mit  minde§tens dem§elben  Endgrundgehalt verbunden  ist wie

da§ bisherige  Amt und  dje  Tätigkeit aufgrund der Vorbildung  oder  Berufsausbi]dung

zumutbar  ist.   Vorliegend  fehlt  es  schon  an  (hinreichenden)  dienstlk}hen   Gründen

i.S.d.  §  28  Abs`  2 BBG.

Die   Bedeutung   unbestimmter   Rechtsbegrifte   wie   etwa   �dienstlicher   Belang".   �öf~

fentliche§   lnteresse"  oder  �dienstlioher  Grund"   erschließt  sich  aus  der  Zweckbe-

stimmung  und  Zielsetzung  der  jewemgen  gesetzlichen  Regelung  sowie  aus  dem

systematischen Ziisammenhang,  in den der Begriff hineingestellt ist.

itä=d2%e,g:p2.äe3S,F,te-T,%,Dvg'6,eäT4a:e=Yunr:s",eRvnoT61,9
m.w.N., und vom 25. Juni 2009 -2 C 68.08 -, ZBR  2010,
45 = juris,  Rn.16.

Erkennbarer Zweck der gesetzlichen  Ermächtigung des Dienstherm,  einen  Beamten

ohne   seine   Zustimmung   aus   dienstlichen    Gründen   zu   versetzen`    lst   es,    die

Funktionalität der Öffentlichen VerwalLung zu slchern und womöglich zu stejgern,  Das

iinterscheidet  sie  maßgeblich  von  der  gleichfalls  von  §  28  Abs.  2  BBG  geregelten

Möglichkeit  zu   einer   Versetzung   aiif  Anlrag,   (lie   Ausprägung   der   l=[.irsorge~   iiiic]

Schu{zpflichl cles  Disnstherm lst



Vgl. Schnellenbach/Bodanowitz, Beamtenrecm in der
Praxi§, 9.  Aufl. 2017, §  4 Rn`  15.

Dementsprechend  umfasst der hier maßgebliche  Begriff �dienstliche  Gründe" seiner

offenstchti.K}hen   Zweckrichtung    und    der   Gesetzessystematik   entsprechend    die

per§onellen    Erfordsmisst,   dle   aus   dem   öffentlichen   lnteresse   an   einer  sach-

gemäßen und reibungslosen Aufgabenerfüllung der Vewaltung folgen.

Vgl, BverwG, Urteil vom 25. Juni 2009 -2 C 68.08 -, ZBR
2010, 45 = juris,  Rn`  16; ferner Schnellenbach/Bodanowitz,
Beamtenrecht ln der Praxis, 9. Aufl. 2017,  §  4 Rn.15.

Solche  Gründe  können,  soweit  es  um  die  Belange  der  die  Diensthermbefugnisse

wahrnehmenden   privatrechtlich   organisierten,   im   Wettbewerb   stehenden    Post-

nachfolgeuntemehmen  geht,  nur  betriebsvrirtschaftliche  Gründe  sein,  die  s.!ch  aus

den  organisatorischen  und  personellen  §trukturen  des  Unternehmens  imd  dsren

beabsichtigterweiterentwicklungergeben.

Vgl. BverwG, Urteil vom 25. Jum 2009 -2 C 68 08 -, juris,
Rn.16; OVG NRW, Urieil vom  21,  8eptember 2015 -1  A
2758/13 -, juris.

Der   Begriff   der   �dienstlichen   Gründe.`   ist   ein   unbestimmter   Rechtsbegriff   ohne

Beurteilungsermächtigung  zugunsten  der Verwaltung.  Die gerichtliche  Nachprüfung,

ob  dienstliche  Gründe  vorliegen.  ist  mithin  - allgemeinen  Grundsätzen  folgend  ~ im

Allgemeinen    unbeschränkt.    Soweü    allerdings    die    dienstlichen    Gründe     durch

Ge§ichtspunkte    bzw.    Faktoren    geprägt    werden,    hinsichtlich    deren    elne    Be-

urteilungsermächtigung besteht bleibt diese Ermächtigung unberum  lnsoweN  l§t die

gerK)miche    Kontrolle    auf   die    Prüfung    beschränkt`    ob    der   DienstheH    gegen

Verfahrensvorschriften   verstoßen,   seiner   Einschätzung   einen   unrichtigen    Sach-

verhau   zugrunde   legt,   den   geseklichen   Rahmen   oder   anzuwendende   Begriffe

verkannt  oder  allgemeine   Bewertungsgrund§ätze  nicht  beachtet  oder  sachfremde

Erwägimgen  angestellt  hat   Eine   Beurteilungsermächtigung  ist  ~  im  vorliegenden

Zusammenhang  allein  in  Betracht  kommend  ^-.  \i.a    dam  und  söweft  anzunehmen.

aß  die   Versetziing  auf  Ürganisations-  bzw.  vsrwaltungspolitischen   Vorgaben  o(ler
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einem    (mfttel-    oder    langfristig    angelegten}    personalpolitlschen     Konzept    de§

Dienstherm beruht.

Vgl.BverwG,Urteibvom29.April2004-2C21.03-,
BverwGE 120, 382 = ZBR 2004, 393 = juris, Rn.10 (zum

::F:;:;fu!:zSVB"o:#;!iti7`J¥2i:a:i|8ri§is;is8:58§,:¥:,,::B¥Gbe%H:52
(zum  Begriff des �dien§tllchen Bedürfnisses" i.S.v. § 28
LBG  NRW a.F.): OVG  NRW.  Uheil vom 21.  November
2011  -1  A 2563/09 i-, juris. Rn. 58 f.  (zum Begriff de8
�dienstlichen  Bedürfnis#s"  i.S.v. § 26 BBG a.F.)`,
Schnellenbaoh/Bodanowitz,  Beamter`recht in der Praxis, 9,
Aufl.  2017, § 4 Rn. 43, Lemhöfer.  in: PlogMiedow.  BBG,
BBG 2009 § 28 Rn. 46.

Maßgebender  Zeitpunw  für  die  ve"altungsgeric"iche  Beurteilung  der  Frage,  ob

dienstliche  Gründe  für  eine  Versetzung  bestehem  sind  die  im  Zeitpurikt def  letzten

Verwaltungsentscheidung voriiegenden Sachverhalte und ETwägungerL

Vgl.  BveMG.  Beschluss vom 27. November 2000 -2 8
42.00 -, Buchholz 232 § 26 BBG Nr. 40 = juris, Rn. 3:
Schnellenbach/Bodanowitz,  Beamtenrecht in der Praxis, 9.
Aufl. 2017, § 4 Rn. 40.

In    Anwendung    dieser    Grundsätze    ergebEn    sich    aus   clen    Darlegungen    der

Ar`tragsgegnerin      auch      unter      Bsrucksichtigung      eines      ihr      eingeräumten

Beurtetlungsspielraums  und  der   insoweft  eingeschrankten   geriohtlichen   Kontro%

keirie diens{liohen Gründe i.S.d. § 28 Abs. 2 BBG.

DieAntragsgegnerinbegründetihreOrganigationsmaßnahmeinclemangefoQhtenen

Bescheid     vom     25.     Juü     20W     damw     dass     der     Arbeitsposten     Referent

ProiektmanagementbeiTelekomPlacementSewiceszukün%amStandoriKömzu

besetzen  sei  und  im  lnteresse  einer  geregelten  Arbeitserledigung  besetzt  werden

mus#.Nebenclersach-undzeitgerechtenErfüllmgderDienstgeschäfteseizudem

der  Anspruch  des  Antragsteners  auf  amtsangemessene  Beschaftlgung  zu  ertüllen.

Dies  sei   insbe®ndere  vor  dem  mn{ergrund  von   Bedeutung.  dass  die   Deutsche

relekom      AG      dem     verfas§urigsrecmich      garar`tierten      Rech{sanspruc}h      auf

BeschäftigungihrerBeamtinnenui`dBeamtenRet}lmungzutragenhabe.
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Hinsichtlich   des   erstgenannten   Grundes   läs§t   die   Antragsgegnerin   bereits   die

Darlegung   vermissen,   dass   ein   besonderer,   vor   allem   größerer   Bedarf  für  die

Wahmehmung   der   Aufgaben   am   Standori   Köln   gegenüber   der   Tätigkeit   de§

Antragstellers     am     Standon     Gelsenkirchen     besteht.     Denn     auch     in     ihrer

Organisationsverfügung vom 13. Januar 2015, die den Einsatz des Antragslellers am

Standori  Gelsenkirchen  betrm,  benßnnt die Ar`tragsgegnerin als diens{liche  Gründe.

�dass    der    Arbeitsposten     Senior    Referent     Projektmanagement     bei    Telekom

Placement  Services am  Stadtstandort  Gelsenkirchen  frei  ist  und  im  lnteresst  einer

geregelten Arbeitser[edigung besetzt werden  muss".  Dass dieser Bedarf weggefallen
und  ein  besonderer -  begründeter  ~  Bedari  am  S{andori  Köln  entstanden  ist,  wird

dagegen  nicht dargelegt.  OhnemF blei=bt offen,  in W-öJöh-em  Bödarfsrängverhältnis die

wahrzunehmenden  Aufgaben   am   Standort   Gelsenkirchen   und  am   Standori   Köln

stehen.  Darüber  hinaus  trägt  auch  der  weitere  von  der  Antragsgegnerin  genannte

Grund  nicht, den Anspruch des Antragstellers auf amtsangemessene  Beschäftigung
~      merbei      handeM     es     sich      um      einen      hergebrachten      Grundsatz      des

Berufsbeamtentums  im   Sinne   des  Ari.   33   Abs.   5   GG   -  zu  erfüllen.   Denr`   der

Antragsteller   i§t   durch   die   Veriügung   vom    13`    Januar   2015   gerade   mit   der

Zielsetzung zum  Standon   Gelsenkjrchen �versetzt.`  und don mit der Funktlon �Senior

Referent  Projektmanagement"  betraut worden,  um  ihn  ausweislich  der  Begründung

der     �Versetzungs"verfügung     amlsangemessen     zu     be§chäftigen.     Wenn     die

Antragsgegnerin    nunmehr   in    ihrer   Antragserwjdermg    vom    17.    Oktaber   2017

ausführt,   die   Funktion   des  �Senior  Referent   Projektmanagemerit"   stelle  sich   als

höherweriig  (A  12)  dar,  setzt  sie  sich  damit  zu  ihrem  Vorhergesagten  durchaus  in

Widerspruch.   Ohnehjn   scheim   die   Amsangemessenhejt   der   BesÄ>häftigung   des

Antragstellers  nicht jm  Vordergmnd  zu  steher`.  Denn  die  Antragsgegnerin  häft  von

vomherein  auch  elne  andere als die amtsangemessene  Beschäftigung am  Standort

Köln für möglioh. wem sie  in ihrer streitbefangenen C»ganjsatjonsverfügung vom 25.

Juli  2017  auf  die  �Beförderungsoption  nach  A  12"  hinweist,  ,.wenn  zuvor  auf  einer

höherwertigen  Tätigkeit  die  Erprobungszejt  (6 Monate) effolgreich  absolviert wurde`..

lm     Übrigen     hat    der    Antragsteller    eine     Verletzung     seines    Anspruchs    auf

amtsangemessene  Beschäftigung zu  keinem  Zeitpunkt gerügt und  dessen  Erfüllmg

verkingl   Dass  er  mit  seinem  Eiwers!ändnis  höherweitig  beschäftigt  werden  kann

iinil  darf.  ohne  dass  §ein  Recht  auf  amtsangemessene  Beschä"gur`g  verietzt  ist,

Stelit rechtlicli außSr r-rag8`



Nur  der  Vollständigkeit  halber  wird  ab§chließend  darauf  mngewies¬`n,  dass  selbst

dann,  wenn  man die  streltbefangem©  C)rganisationsmaßnahme  vom 25.  Juli 2017  als

(scmichte)     Umsetzung    qualifizieren    würde.    sie     mi{    hoher    Wahrschein[lchl{eit

rechtswidrig Märe. Eine Umsetzung ist dje das Statusamt und das funktionelle Amt im

abstrakten  Sinne  unberüm lassende Zuweismg eines anderen Dienstpostens  (Amt

im      konkret-funktionellen      Sinne)      innerhalb      einer      Behörde.      Sie      ist      eine

innerorganisationsrechtliche   Maßnahme,   die   die    lndivjdualsphäre    des   Beamten

grundsätzlich   nicht   berühri.   Sie   kann   auf  jeden   sachlichen   organisations-   oder

personalwirtschaftlichen  Griind  gestützt  werden     und  erfolgt  allein  im  öffentlichen
lnteresse an einer mögljchst optimak!n Aufgabenerföllung und Stellenbesetzung.  Die

Ermessen§ausübung im Allgemeinen kann nur darauf überprüft werden, ob sie durch

einen  Ermessensmissbrauch  maßgebend  geprägt  ist;  denl{bar  ist  unter  anderem

eine Verh2tzung der Fürsorgepflicht.

BverwG,  Urteile vom 22. Mai 1980 -2 C 30.78 -BverwGE
60,144,152. und 19.  November 2015 -2 A 6.13 -,
BvewGE 153, 246 ff.; Beschlüsst vom 21. Jum 2012 -2 8
23.12 -und 4. Jiili 2014 -2 8 33,14 -, jeweilsjiiris, wonach
Umsetzungen von einem dien8{lichen Grund getragen stin
müssen und n@ch § 114 Satz 1  VwGO zu überpmft!n slnd.

Anknüpfend an die Erwägungen der Kammer zum  Fehlen der dienstlichen Gründe im

Sinn© des § 28 Abs. 2 BBG wäi.e der Antragsgegnerin bei ihrer Ermessensausübung

entgegen  zu  halten,  dass  sie  in  l<einer  Welse  ihren  schllchtweg  niir  behaupteten

Bedari   für   die   Aufgabenerledigung   durch   den   Antragsteller   am   Standort   Köln

substantiieri  und  diesen   in   ein  Verhättnis  zu  den  den  Antragsteller  betreffenden

Gegeber`helten    am    Standort   Gelsenklrchen   und   zu   den   von   ihm   gegen    die

Organisationsmaßnahme angeffihrten Gründen gesetzt liat,  Des Weiteren tragen die

Gründe  zur  amtsangemessenen  Beschäft©ung  -  we  dargelegt  -  ebenfalls  nicht.

Diese  Defizite  bei  der  Ermessensausübung  gehen  zu  Lasten  der  Antragsgegnerin;

nach  der  hier vorzunehmenden  summarischen  Prüfung  §cheint db  gegeiiüber  dem

Beamten bestehende Fürsorgepflicht nicht hinreichend beachtet.
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Die  Ko§tenentscheidung folgt aus §  154 Abs.1  VwGO.  Die  Festsstzung des Strei{-

werts beruht auf §§ 53 Ab§. 2 Nr. 2, § 52 Abs. 2 GKG.  Der sich danach ergebende

Regelstreitwehvon5.000,~Eurowarangesichtsdesnurvorläimgen.Charaktersdes

Eilverfahrens zu halbieren,

Recht s fT' i tt e 1 b e 1 e r' 1' u n

Gegen  den  Beschluss zu  1.  steht  den  Betelligten die  Beschwerde  an  das Obewer-
waltungsgericm für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster zu.

Die  Beschwerde lst innerhalb von zwei VVochen nach Bekamtgabe des Beschlusses
schrlftlich oder m elekhonischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elekt-
ronlschen  Rechtsverkehr bei den  Verwaltungsgerichten und den  Finanzgerichten im
Lande  Nordrhein-Westfalen  -ERVVO  VG/FG -vom  7.  November 2012  (GV.  NRW`
S,     548)     bei     dem     Verwaltmg§gericht     Gelsenklrchen.     Bahnhofsvorplatz3,
45879 Gelsenklrchen, eln2ußgen. Sie lst innerhalb eines Monats nach  Bekanntgabe
der Entscheldung zu begTünden.  Die  Begründung lst,  sofern sle nicht bereits mit der
Beschwerde  vorgelegt worden  ist,] beim  Obewewaltungsgerioht für das Land  Nord-
rhein-Westfalen, Aegjdilklrohplatz 5, 48143 Münster,  schriftlich oder in elektronischer
Form nach Maßgabe der eRVVO VG/FG einzureichen. Sie  muss einen bestmmten
Anlrag  enthaffen,  dle  Grqnde  dark5gen,  aus  denen  die  Entscheidung  abzuändem
oder aufzuheben i§t, und sich m# der angefoohtenen  Entscheidung auseinanderset-
zen. Das Oberverwaltungsgericht prüft nur die dargelegten Gründe.

Im   Beschwerdeverfahren  gegen  den  Beschlus§  zu   1.  muss  sich  jeder  Betelligte
duroh  einen  Prozeesbevollmäcmgten  veftreten  lassen.  Dies gm  auch  für  clie  Einle-
gung  der  Beschwerde.  Als  Proze8§bevollmächtigte  sind  nur  die  in  § 67  Abs. 4  in
Verbindung  mit  Ab§. 2  Vewaltungsgerichtsordnung  bezeichneten   und  ihnen   krafl
Gesetzes gbiohgestellten Personen zugelasstn.

Cegen  den  Bestluss zu 2. findet imerhalb von sechs Monaten, nachdem  die  Ent-
scheidung  in der Hauptsache  Reohtskraft erlangt oder da§ Verfahren  stch anderwei-
tig  erledigt  hat,  Beschwerde  statt,  wenn  der  Wen  de§  Beschwerdegegenstande§
200 Euro überstelgt.

Die  Beschwerde  ist  sthriftlich  oder  zur  Niederschrift  des  Urkundsbeamten  der  se-
schäftsstelle  oder  in  elektronischer  Form  nach  Maßgabe  der  Verordnung  übef  den
elektronischen  Rechtsverkehr  bei  den  Verwaltung§gerichten  und  den  Finanzgerich-
ten lm  Lande Nordrhein~Wsstfalen -ERVVO VG/FG -vom 7.  November 2012 (GV.
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NRW.  S.  548)  bei dem  Verwaftungsgericht Gslsenl{irchen  einzulegen,  Über Sje  em-

A¥ge|t£:rc#a5k§?%T4e3mMa#äg=f:r,fsh!asfi#-d,fe§ßenLdaenäerig:tr?hrr:räyaebsiffii:n,

Prof. Dr. Andrick Vollenberg

Beglaublgt

Albrink
Verwaltungsgevichtsbeschäftigte
al5 Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Dr. Lier


